
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 24.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Tourismus, Referendum, Sport
Akteure Keine Einschränkung
Prozesstypen Parlamentarische Initiative
Datum 01.01.1965 - 01.01.2021

01.01.65 - 01.01.21ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Benteli, Marianne
Bernath, Magdalena
Bernet, Samuel
Bernhard, Laurent
Bühlmann, Marc
Caroni, Flavia
Guignard, Sophie
Heidelberger, Anja
Hirter, Hans
Porcellana, Diane
Rinderknecht, Matthias
Rohrer, Linda
Schneuwly, Joëlle
Schnyder, Sébastien
Terribilini, Serge
Zumbach, David

Bevorzugte Zitierweise

Benteli, Marianne; Bernath, Magdalena; Bernet, Samuel; Bernhard, Laurent; Bühlmann,
Marc; Caroni, Flavia; Guignard, Sophie; Heidelberger, Anja; Hirter, Hans; Porcellana,
Diane; Rinderknecht, Matthias; Rohrer, Linda; Schneuwly, Joëlle; Schnyder, Sébastien;
Terribilini, Serge; Zumbach, David 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik:
Tourismus, Referendum, Sport, Parlamentarische Initiative, 1991 - 2020. Bern: Année
Politique Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern.
www.anneepolitique.swiss, abgerufen am 24.04.2024.

01.01.65 - 01.01.21ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Institutionen und Volksrechte

1Parlamentsorganisation

2Volksrechte

5Wahl- und Abstimmungsverfahren

6Föderativer Aufbau

6Städte, Regionen, Gemeinden

6Landesverteidigung
7Ausrüstung und Beschaffung

7Wirtschaft
7Wirtschaftspolitik

7Strukturpolitik

10Wettbewerb

11Öffentliche Finanzen
11Direkte Steuern

11Indirekte Steuern

14Finanz- und Ausgabenordnung

14Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

15Sozialpolitik
15Bevölkerung und Arbeit

15Arbeitszeit

16Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

16Sport

17Sozialversicherungen

17Erwerbsersatzordnung (EO)

18Krankenversicherung

18Soziale Gruppen

18Migrationspolitik

19Familienpolitik

20Parteien, Verbände und Interessengruppen
20Verbände

01.01.65 - 01.01.21 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

SPK-SR Staatspolitische Kommission des Ständerats
SECO Staatssekretariat für Wirtschaft
FK-NR Finanzkommission des Nationalrats
RK-SR Kommission für Rechtsfragen des Ständerates
WAK-SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates
SPK-NR Staatspolitische Kommission des Nationalrats
WBK-SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Ständerats
RK-NR Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats
GPK-NR Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates
EU Europäische Union
IOC International Olympic Committee
MwStG Mehrwertsteuergesetz
UEFA Union of European Football Associations
KMU Kleine und mittlere Unternehmen
FIFA Fédération Internationale de Football Association
SBB Schweizerische Bundesbahnen
ZGB Zivilgesetzbuch
MWST Mehrwertsteuer
KVG Bundesgesetz über die Krankenversicherungen
SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund
FDK Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren
WAK-NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats
SGV Schweizerischer Gemeindeverband
SpoFöG Bundesgesetz über die Förderung von Sport und Bewegung
WBK-NR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats

CIP-CE Commission des institutions politiques du Conseil des États
SECO Secrétariat d'Etat à l'économie
CdF-CN Commission des finances du Conseil national
CAJ-CE Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats
CER-CE Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats
CIP-CN Commission des institutions politiques du Conseil national
CSEC-CE Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des

Etats
CAJ-CN Commission des affaires juridiques du Conseil national
CDG-CN Commission de gestion du Conseil national
UE Union européenne
CIO Comité International Olympique
LTVA Loi sur la taxe sur la valeur ajoutée
UEFA Union des Associations Européennes de Football
PME petites et moyennes entreprises
FIFA Fédération Internationale de Football Association
CFF Chemins de fer fédéraux suisses
CC Code civil
TVA Taxe sur la valeur ajoutée
LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie
USS Union syndicale suisse
CDF Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances
CER-CN Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
ACS Association des communes suisses
LESp Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique
CSEC-CN Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil

national

01.01.65 - 01.01.21 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsorganisation

Während der Debatte im Parlament hatte kein Gegner offen mit dem Referendum
gedroht. Verschiedentlich waren freilich Anträge auf Kürzungen der vorgeschlagenen
Entschädigungen mit dem Argument begründet worden, dass damit ein Referendum
verhindert werden könne. Die vorgenommenen Reduktionen genügten aber offenbar
nicht: Ende Oktober kündigten vier Studenten der Handelshochschule St. Gallen an,
dass sie mit der Unterschriftensammlung für Volksabstimmungen über alle drei Teile
der Vorlage (Geschäftsverkehrs-, Entschädigungs- und Infrastrukturgesetz) beginnen
würden. Einige bürgerliche Parlamentarier – unter ihnen die Nationalräte Blocher (svp,
ZH) und Stucky (fdp, ZG) – sowie der Schweizerische Gewerbeverband sicherten sofort
ihre Unterstützung zu. Trotz der politischen Unerfahrenheit des Referendumskomitees
wurde die Kampagne gegen das als Schritt in Richtung Berufsparlament charakterisierte
Reformpaket äusserst professionell organisiert: mit der Öffentlichkeitsarbeit und der
UnterschriftenSammlung wurde ein St. Galler Werbebüro betraut. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.11.1991
HANS HIRTER

Das Abstimmungsresultat vom 27. September fiel deutlich aus: Zwar stimmte das Volk
der Revision des Geschäftsverkehrsgesetzes zu, die beiden Vorlagen, welche die
Arbeitssituation der Parlamentarier verbessert, die Bundesfinanzen aber zusätzlich
belastet hätten, wurden jedoch klar abgelehnt. Dabei war das Ergebnis bei der
Entschädigungserhöhung für die Nationalräte noch etwas deutlicher als bei den Mitteln
für die Einstellung von Assistenten.

Infrastrukturgesetz. 
Abstimmung vom 27. September 1992

Beteiligung: 45,6%
Nein: 1 339 597 (69,4%)
Ja: 590 484 (30.6%)

Parolen:
-Nein: SVP (5*), AP.
- Ja: FDP (8*), SP, CVP (6*), GP, LP, SD (1*), LdU (1*), EVP, PdA, EDU, SGB, CNG.

Revision Entschädigungsgesetz.
Abstimmung vom 27. September 1992

Beteiligung: 45,6%
Nein: 1 424 954 (72,4%)
Ja: 542 768 (27,6%)

Parolen: 
-Nein: SVP (6*), AP.
- Ja: FDP (4*), SP, CVP (3*), GP, LP, SD (1*), LdU (1*), EVP, PdA, EDU, SGB, CNG. 

Revision Geschäftsverkehrsgesetz.
Abstimmung vom 27. September 1992

Beteiligung: 45,4%
Ja: 1097185 (58,0%)
Nein: 794132 (42,0%)
Parolen:
- Ja: FDP (2*), SP, CVP (1*), GP, LP, SD (1*), LdU, EVP, PdA, EDU, SGB, CNG.
- Nein: SVP (9*), AP.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.09.1992
HANS HIRTER
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*In Klammern Anzahl der abweichenden Kantonalsektionen

Die nach dem Urnengang durchgeführte Umfrage ergab, dass die Verbesserung der
materiellen Stellung der Nationalräte von allen Bevölkerungsgruppen abgelehnt worden
war; am deutlichsten von den Landwirten und den beruflich wenig Qualifizierten, am
knappsten von den Hochschulabsolventen und den Personen in leitender Funktion. Wie
die Parteiparolen erwarten liessen, fiel die Ablehnung bei den Sympathisanten der GP
und der SP weniger deutlich aus als bei den Anhängern weiter rechts stehender
Parteien; Zustimmung fand die Reform aber auch bei diesen nicht. Die Gegnerschaft
war zudem weniger ausgeprägt in der französischsprachigen Schweiz. Diese grössere
Wertschätzung der parlamentarischen Arbeit in der Westschweiz könnte damit erklärt
werden, dass in dieser Region auch auf kommunaler Ebene Parlamente und nicht
Gemeindeversammlungen die Regel sind. Bei der Befragung nach den
Entscheidmotiven zeigte sich, dass die Kritik fast ausschliesslich gegen die Erhöhung
der Entschädigungen und die damit verbundenen Kosten gerichtet war; das Festhalten
an der Idee eines Milizparlaments spielte hingegen eine weniger grosse Rolle. 2

Volksrechte

Die SVP-Fraktion im Nationalrat reichte zwei parlamentarische Initiativen zur
Einführung des Finanzreferendums ein. Darin verlangt sie, dass Verpflichtungs- oder
Rahmenkredite ab einem im Initiativtext nicht festgelegten Betrag dem fakultativen
Referendum unterstellt sein sollen (03.401). Kredite von einem niedriger liegenden
Minimalumfang sollen zudem auf Verlangen von je einem Drittel der Mitglieder der
beiden Ratskammern dem fakultativen Referendum unterstellt werden (03.402). Die
SPK des Nationalrats beantragte, dem ersten Vorstoss Folge zu geben und den zweiten
abzulehnen. Der Freisinnige Müller (ZH) reichte zudem eine vom Bundesrat zur
Ablehnung empfohlene Motion für ein fakultatives Finanzreferendum ein (03.3019). 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.06.2003
HANS HIRTER

Von den beiden im Vorjahr von der SVP-Fraktion eingereichten parlamentarischen
Initiativen für mehr Volksabstimmungen über Finanzbeschlüsse des Parlaments konnte
sich eine, nämlich diejenige, welche die Einführung des Finanzreferendums verlangt,
durchsetzen. Die SPK des Nationalrats hatte sich mit Stichentscheid des Präsidenten
für eine Unterstützung entschieden. Demnach sollen Verpflichtungs- oder
Rahmenkredite ab einem im Initiativtext nicht festgelegten Betrag dem fakultativen
Referendum unterstellt sein. Gegen den Widerstand der geschlossenen Linken und
einer Mehrheit der CVP gab der Nationalrat dieser Initiative Folge. Dieses
Finanzreferendum (obligatorisch und/oder fakultativ) kennen alle Kantone. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.09.2004
HANS HIRTER

Auf Antrag seiner SPK gab der Nationalrat einem Vorstoss der SVP-Fraktion keine Folge,
welcher die Einführung des Behördenreferendums für Parlamentsbeschlüsse verlangte,
die zu beträchtlichen Mehrausgaben führen. Gemäss diesem Vorschlag hätte eine
qualifizierte Minderheit von je einem Drittel der Mitglieder beider Kammern in solchen
Fällen eine Volksabstimmung anordnen können. Eines der Hauptgegenargumente der
SPK-Sprecher Beck (lp, VD) und Gross (sp, ZH) war, dass damit die Parlamentarier davon
dispensiert würden, breit akzeptierte Kompromisse zu finden und sich darauf
beschränken könnten, das Volk laufend zu Plebisziten über Ausgaben aufzurufen.
Zudem seien die Volksrechte bereits gut ausgebaut, da die meisten rechtlichen
Grundlagen der Ausgabenbeschlüsse dem fakultativen Referendum unterstellt seien.
Das finanzpolitische Behördenreferendum wird in einigen Kantonen praktiziert (u.a.
ZH). (Zur Einreichung der Initiative im Vorjahr siehe hier.) 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.09.2004
HANS HIRTER

In der Regel ist ein politisches Anliegen der parlamentarischen Mehrheit nach einer
Ablehnung in einer Volksabstimmung nicht für alle Zeiten vom Tisch. Oft wird es, meist
in veränderter Form, rasch wieder in den politischen Prozess aufgenommen und vom
Parlament nochmals gutgeheissen. Dass die Bundesversammlung im Jahr 2003, also vier
Jahre nach dem Volksnein zu einer Mutterschaftsversicherung, eine neue Version
guthiess, veranlasste die SVP-Fraktion, eine Art Karenzfrist zu fordern. Mit einer
parlamentarischen Initiative verlangte sie, dass derartige Parlamentsbeschlüsse dem
obligatorischen Referendum zu unterstellen sind, wenn sie innerhalb von fünf Jahren
nach einem letzten negativen Volksentscheid erfolgen. Die SPK des Nationalrats hielt
gar nichts von dieser Forderung, da ein Nein zu einer Vorlage in den wenigsten Fällen

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.03.2005
HANS HIRTER
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heisse, dass kein Handlungsbedarf bestehe und bei einer Neuauflage in der Regel eben
gerade die Haupteinwände der Gegner berücksichtigt würden. Sie beantragte
einstimmig (bei sieben Enthaltungen) der Initiative keine Folge zu geben und das
Plenum schloss sich dieser Empfehlung an. Auch von der SVP mochte sich niemand
mehr für den eigenen Vorschlag einzusetzen. 6

Die SPK des Nationalrats beantragte, einer parlamentarischen Initiative der SVP-
Fraktion für die Einführung des Finanzreferendums nun doch keine Folge zu geben.
Der Nationalrat hatte dieser allgemein formulierten Initiative 2004 gegen den
Widerstand der Linken und einer Mehrheit der CVP mit knappem Mehr Folge gegeben
und damit die SPK mit der Ausarbeitung einer Vorlage beauftragt. In ihrem Bericht
konstatierte die SPK, dass die Wissenschaft aufgrund von Daten aus den USA sowie
schweizerischen Kantonen und Gemeinden nachgewiesen hat, dass dieses
direktdemokratische Recht zu weniger Staatsausgaben führt. Die Kommission hatte
dazu verschiedene Varianten formuliert und diese im Frühjahr 2007 in eine
Vernehmlassung gegeben. Neben der FDP und der SVP unterstützten auch
Economiesuisse und der Gewerbeverband die Vorlage. Der Bauernverband und die
Gewerkschaften sprachen sich ebenso dagegen aus wie SP, CVP, EVP und LP. Die
Staatspolitische Kommission des Nationalrats begründete ihren Ablehnungsantrag nicht
nur mit der mehrheitlich negativen Vernehmlassung, sondern auch mit der Angst vor
einer Blockierung der Bundespolitik. Meist sei eine Ausgabe gesetzlich verankert und
damit bereits heute mit dem Referendum gegen das Gesetz angreifbar. In anderen
Fällen wie etwa beim jährlichen Rüstungsprogramm würde sich die Volksabstimmung
zeitlich mit der Ausarbeitung des nächsten Programms überschneiden und damit eine
seriöse Planung verunmöglichen. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.11.2007
HANS HIRTER

Der Nationalrat hielt sich an den Antrag seiner SPK und beschloss mit 123 zu 60
Stimmen, der parlamentarischen Initiative der SVP-Fraktion für die Einführung des
Finanzreferendums keine Folge zu geben. Das Hauptargument der Gegner war, dass
beim Bund – im Gegensatz zu den Kantonen, die ja alle das Finanzreferendum kennen –
fast alle grossen Ausgabeposten auf Gesetzen beruhen, und diese ja bereits dem
fakultativen Referendum unterstellt sind. Gleich anschliessend an diesen Entscheid
beschloss der Nationalrat mit 120 zu 61 Stimmen, auch einer parlamentarischen
Initiative der Grünen für die Einführung des fakultativen Referendums bei
Rüstungsausgaben (06.442) keine Folge zu geben. Die SP, welche den SVP-Vorstoss
bekämpft hatte, stimmte in diesem Fall für die Ausweitung der Volksrechte, die SVP
dagegen. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.03.2008
HANS HIRTER

Verschiedene Vorstösse von links und rechts, die die Einführung neuer Volksrechte
forderten, hatten in den Räten keine Chance. Eine parlamentarische Initiative
Tschümperlin (sp, SZ), welche die Einführung der Gesetzesinitiative auch auf
Bundesebene verlangt, wurde genauso abgelehnt wie die beiden parlamentarischen
Initiativen Reimann (svp, SG), die ein ausserordentliches fakultatives Referendum
(09.443) und ein Ratsreferendum (09.444) vorgesehen hätten. Eine qualifizierte
Minderheit der Bundesversammlung hätte bei ersterem verlangen können, dass ein
Beschluss zwingend dem fakultativen Referendum unterstellt wird. Mit dem
Ratsreferendum wäre es einer qualifizierten Minderheit möglich gewesen, für ein
fakultatives Referendum eine Volksabstimmung zu erzwingen. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.09.2010
MARC BÜHLMANN

Der Export einer Schaffhauser Spezialität war das Ziel einer Motion Minder (parteilos,
SH) (12.3712). Mit der Volksmotion sollte „das partizipative Vakuum“ zwischen der
einflussreichen, aber aufwändigen und teuren Volksinitiative und der vergleichsweise
schwachen Petition gefüllt werden. Die Volksmotion, die von einer zu bestimmenden
Anzahl Bürgerinnen und Bürgern eingereicht werden soll, würde in den Räten den
gleichen Prozess durchlaufen wie eine parlamentarische Motion. Das Instrument war in
den letzten rund dreissig Jahren in einigen Kantonen und Gemeinden eingeführt
worden. Der Bundesrat lehnte die Motion mit der Begründung ab, dass ein Mehr an
Volksrechten diese nicht unbedingt stärken würde, sondern eher schwächen, wovon
etwa auch das Scheitern der allgemeinen Volksinitiative zeuge. Der Ständerat lehnte die
Motion ab. Ebenfalls eine Erweiterung des Katalogs an Volksrechten strebte eine 2012
noch nicht behandelte parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion an, die die

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.11.2012
MARC BÜHLMANN
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Einführung eines ebenfalls in den Kantonen weit verbreiteten fakultativen
Finanzreferendums fordert. Die kantonalen Erfahrungen zeigen, dass die
Vetomöglichkeit der Bevölkerung gegen finanzpolitische Vorlagen mit geringeren
Ausgaben und Schulden sowie tieferen Steuern einhergeht. 10

Ende Berichtjahr diskutierte der Nationalrat eine parlamentarische Initiative der SVP-
Fraktion, welche die Einführung eines Finanzreferendums auf nationalstaatlicher Ebene
forderte. Neue Ausgaben und Verpflichtungskredite sollten neu ab einem bestimmten
Betrag dem fakultativen Referendum unterstellt werden. Einige SVP-Exponenten
argumentierten vergeblich, dass das auf Kantonsebene bewährte Instrument nicht nur
eine ideale Ergänzung zur Schuldenbremse darstelle, sondern auch der Bevölkerung die
Möglichkeit gebe, über wichtige Finanzbegehren mit zu entscheiden. Es wurde gar auf
die Gripen-Abstimmung verwiesen, die ja eigentlich nur durch einen Trick zu einem
verkappten Finanzreferendum umgewandelt worden sei. Die Kommissionsmehrheit
machte die Gefahr von Blockaden, von Übersteuerung der Politik und von
Eigenmächtigkeit geltend. Ein Finanzreferendum habe eine bremsende Wirkung und
der Entscheid, welche Beschlüsse einem Referendum unterstellt werden können und
welche nicht, sei immer auch willkürlich. Da es auf nationaler Ebene keine Instanz gebe,
die überprüfen könne, wann die Unterstellung unter ein fakultatives Referendum
angebracht sei und wann nicht, hätten sich in einer bereits 2007 im Rahmen einer
damals eingereichten parlamentarischen Initiative der Staatspolitischen Kommission
durchgeführten Vernehmlassung zum gleichen Anliegen vor allem die Parteien negativ
geäussert. Das Plenum gab der Initiative schliesslich mit 115 zu 71 Stimmen keine Folge.
Geschlossen für die Idee stimmten die SVP- und die GLP-Fraktion, während sowohl die
BDP, aber auch die SP und die GP gegen das Begehren votierten. Die FDP, die 2005
noch für die Einführung eines Finanzreferendums war, stimmte mit Ausnahme zweier
Abweichler ebenfalls gegen Folge geben. Die Diskussion um eine Erweiterung des
Katalogs an Volksrechten dürfte damit allerdings kein Ende nehmen. Eine im Berichtjahr
noch nicht behandelte parlamentarische Initiative Hiltpold (fdp, GE) verlangt nämlich
die Einführung der auf Kantonsebene ebenfalls flächendeckend eingesetzten
Gesetzesinitiative. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.12.2013
MARC BÜHLMANN

Nachdem die SPK-NR der von einer parlamentarischen Initiative Wermuth (sp, AG)
vorgeschlagenen Einführung eines konstruktiven Referendums noch positiv
gegenübergestanden und der Initiative mit 15 zu 10 Stimmen Folge gegeben hatte,
lehnte die SPK-SR das Begehren Ende Juni 2020 mit 10 zu 0 Stimmen bei 2
Enthaltungen deutlich ab. Cédric Wermuth schlug vor, dass 50'000 Bürgerinnen und
Bürger oder 8 Kantone mit einem Referendum einen Gegenvorschlag zu einem
Bundesbeschluss oder einem Gesetz vorbringen können. Es sei unbefriedigend,
lediglich Ja oder Nein sagen zu dürfen, wenn man nur mit Teilen einer Vorlage
einverstanden sei. Zudem könne ein Referendum ergriffen werden, ohne
Verantwortung für die Folgen eines Neins übernehmen zu müssen. Ein
«Volksgegenvorschlag» wie der Aargauer Genosse seine Idee nannte, würde die
Komitees hingegen stärker in die Lösungsfindung einbinden. 
Die SPK-SR begründete ihre Ablehnung mit der Angst vor einer Schwächung des
institutionellen Gefüges. Das Parlament und nicht die Stimmbevölkerung sei in der
Pflicht, einen tragfähigen Kompromiss zu schmieden. Zudem würden – da für die
Ausformulierung eines konstruktiven Referendums Expertenwissen benötigt werde –
nicht die Volksrechte gestärkt, sondern eher die Einflussmöglichkeiten der Verbände
verbessert. Schliesslich würde das Abstimmungsprozedere für ein Referendum mit
Gegenvorschlag wesentlich komplizierter. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.06.2020
MARC BÜHLMANN
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Wahl- und Abstimmungsverfahren

Mit der in der Presse als «Kuhhandel» bezeichneten Verknüpfung der Steuerreform und
der AHV-Finanzierung wurde auch eine juristische Diskussion laut, die sich um das
Thema «Einheit der Materie» drehte. Dieser Grundsatz ist ein wichtiger Bestandteil bei
der Entscheidung, ob eine Volksinitiative gültig ist oder nicht. Er verlangt, dass zwei
verschiedene Sachfragen nicht in ein und der gleichen Abstimmungsvorlage verknüpft
werden dürfen, weil sonst die Gefahr besteht, dass Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger ihre Präferenzen nicht klar äussern können. Wenn etwa die eine Sachfrage
bei einer Person auf Zustimmung, die andere aber auf Ablehnung stösst, kann eigentlich
weder ein Ja noch ein Nein in die Urne gelegt werden. Ob und wann «zwischen den
einzelnen Teilen einer Initiative ein sachlicher Zusammenhang besteht» (BG über die
politischen Rechte, Art. 75 Abs. 2), ist freilich Interpretationssache. Die Frage, die sich
Thomas Minder (parteilos, SH) stellte und gleich in eine parlamentarische Initiative
verpackte, war, ob die Einheit der Materie auch für Behördenvorlagen gelten müsse, die
dem Referendum unterstellt sind. In seiner schriftlichen Begründung zu seinem
Vorstoss zitierte der Schaffhauser juristische Literatur, die sich darauf stützt, dass es
unerheblich sei, wer Urheber einer Abstimmungsvorlage sei, dass der Grundsatz also
auch für Bundesbeschlüsse zu gelten habe. Es sei nun aber an der Bundesversammlung
zu entscheiden, ob sie dies auch so sehe. 
Eine 6 zu 4-Mehrheit (bei 2 Enthaltungen) der SPK-SR sah das in der Tat so und gab der
parlamentarischen Initiative Folge. Es sei zwar schwierig, diesen Grundsatz immer
einzuhalten, die vom Parlament verabschiedeten Gesetze sollten aber den gleichen
Anforderungen genügen wie Volksinitiativen, weshalb ein entsprechendes Gesetz
geprüft werden solle. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.10.2018
MARC BÜHLMANN

Mit 13 zu 10 Stimmen bei 2 Enthaltungen gab die SPK-NR der parlamentarischen
Initiative Minder (parteilos, SH) keine Folge. Es sei in der Praxis kaum möglich, zu
entscheiden, ob die Einheit der Materie bei Erlassen der Bundesversammlung gegeben
sei. Ob ein, wie von Minder geforderter, sachlicher Zusammenhang von Teilen einer
Vorlage bestehe – immerhin eine Grundlage für den Entscheid über die Gültigkeit einer
Volksinitiative –, könne in der Praxis bei Erlassen nicht «trennscharf» beurteilt werden.
Zudem könne eine solche Forderung den Spielraum des Parlaments beim Finden von
Kompromisslösungen zu stark einschränken, so die Kommissionsmehrheit bei ihrer
Begründung. Eine Vorlage könne per Referendum bekämpft werden, wenn man mit der
Verknüpfung unterschiedlicher Themen nicht einverstanden sei. Die starke
Kommissionsminderheit war allerdings der Meinung, dass Erlasse gleich behandelt
werden sollten wie Volksbegehren. Ungeachtet dessen ging die Initiative anschliessend
zurück an die SPK-SR, die ihr bereits Folge gegeben hatte. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.08.2019
MARC BÜHLMANN

Weil die SPK-NR der zuvor von ihrer Schwesterkommission gutgeheissenen
parlamentarischen Initiative Minder (parteilos, SH) für die Wahrung der Einheit der
Materie auch bei Erlassen nicht Folgegeben wollte, musste die SPK-SR entscheiden, ob
sie dem Ständerat Antrag für Folgegeben stellen wollte. 
Mit 8 zu 3 Stimmen bei 2 Enthaltungen entschied sich die Kommission dagegen und kam
damit auf ihren ursprünglichen Entscheid zurück. Man sei zum Schluss gekommen, dass
es genügend Spielraum für Kompromisse geben müsse und die Räte die Möglichkeit
haben sollten, verschiedene Themen zu verknüpfen, damit ein Konsens gefunden
werden könne. Aufgabe des Parlaments sei es, «gesetzgeberische Lösungen für
gesellschaftliche Probleme zu suchen». Ein von der parlamentarischen Initiative
vorgeschlagenes gesetzlich geregeltes Verbot sei nicht zielführend, weil es verhindere,
dass durch Kombination verschiedener Gegenstände möglichst breite Mehrheiten
geschaffen werden können. Wenn die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mit der
Verknüpfung sachfremder Themen nicht einverstanden seien, könnten sie dies an der
Urne kundtun und eine entsprechende Vorlage ablehnen. Interessant war dabei die
Begründung hinsichtlich der ursprünglichen Kritik des Vorstosses, nämlich der Gefahr,
dass bei Fehlen einer Einheit der Materie die unverfälschte Stimmabgabe nicht möglich
sei. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern seien auch im Alltag damit vertraut,
Vorteile und Nachteile gegeneinander abzuwägen, betonte die Kommission. Es sei auch
bei solchen verknüpften Vorlagen so, dass sie abgelehnt würden, wenn die Mehrheit der
Stimmberechtigten zwar gewisse Vorteile fänden, die Nachteile insgesamt aber
überwiegten. Von der Kommission nicht angesprochen wurde jedoch die Frage,
weshalb dies bei Gesetzesvorlagen, nicht aber bei Volksinitiativen der Fall sein soll, bei
der das Fehlen der Einheit der Materie ja Grund für eine Ungültigerklärung bleibt. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.02.2020
MARC BÜHLMANN
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Die SPK-SR beantragte dem Ständerat, die parlamentarische Initiative Minder (parteilos,
SH), die den Grundsatz der Einheit der Materie auch für Bundeserlasse forderte,
abzulehnen. Dies, nachdem sie das Begehren zuerst gutgeheissen, nach dem
ablehnenden Entscheid ihrer Schwesterkommission aber umgeschwenkt war. Andrea
Caroni (fdp, AR) erörterte in der entsprechenden Sommersessions-Debatte 2020 in der
kleinen Kammer für seine Kommission diesen Stimmungswandel. In der
Bundesverfassung sei explizit vorgesehen, dass der Grundsatz für
Verfassungsrevisionen gelte, nicht aber für Bestimmungen des Gesetzgebers. Man habe
also bei der Verfassung strenger sein wollen als beim Gesetzgebungsprozess, wo ein
gewisser Spielraum bestehen müsse. Die Willensfreiheit sei zudem bei Paketen – also
Gesetzesvorlagen mit Verknüpfungen von eigentlich sachfremden Teilen – nicht
eingeschränkt. Die Stimmberechtigten könnten sagen, ob sie dieses Paket wollten oder
nicht. «Nein» sagen könne zudem auch, wer grundsätzlich gegen Paketlösungen sei.
Schliesslich sei das Kriterium der Einheit der Materie «extrem wolkig» und man würde
eigentlich immer einen Zusammenhang finden. Man würde Gefahr laufen, dass das
Kriterium nicht rechtlich, sondern politisch verwendet würde. Thomas Minder meldete
sich anschliessend als Urheber des Vorstosses zu Wort. Es zeige sich, dass nun selbst
Juristinnen und Juristen «mehr Freude am politischen Kuhhandel als an einer juristisch
sauberen Gesetzgebung haben». Der Bundesrat selber lege kein Gesetz vor, das nicht
der Einheit der Materie entspreche. Es sei dem Parlament vorbehalten, eine
bundesrätliche Vorlage dann in unterschiedliche Erlasse aufzuteilen, aber diese
Ergänzung einer Vorlage mit zahlreichen weiteren Themen sei nicht der Sinn der Sache.
Es sei ein «seltsames staatspolitisches Verständnis», wenn Einheit der Materie auf
Verfassungsstufe gelten solle, «wenn das Volk legiferiert», nicht aber «wenn wir auf
Bundesebene legiferieren» – so Minder. Kompromisse seien auch ohne Pakete möglich,
wenn diese gesplittet und Kuhhändel sozusagen sequentiell getätigt würden. Eine 28 zu
11 Stimmen-Mehrheit des Ständerats sah dies jedoch wie dessen Kommission und
versenkte den Vorschlag. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.06.2020
MARC BÜHLMANN

Föderativer Aufbau

Städte, Regionen, Gemeinden

Reto Lindegger, directeur de l'Association des communes suisses (ACS), associé au
consultant indépendant Andreas Müller, proposent la création d'un droit de
référendum communal contre les lois fédérales. Au même titre que les cantons, les
communes pourraient convoquer un référendum populaire au niveau national. A
l'échelon cantonal, sept cantons (BL, GR, LU, SO, TI, ZH, JU) offrent cette possibilité
pour les objets cantonaux. Le référendum serait validé si 200 communes réparties sur
15 cantons le demandent. Ce chiffre équivaut à 10% des communes recensées en Suisse
et est en moyenne le pourcentage de communes requis dans les sept cantons. La
proposition des auteurs a été portée aux chambres par Stefan Müller-Altermatt (pdc,
SO) au moyen d'une initiative parlementaire. 
Plusieurs raisons motivent cette requête. Les intérêts des communes ne seraient pas
considérés correctement par les instances supérieures. L'autonomie des communes et
leur marge de manœuvre seraient de plus en plus menacées, les causes en étant
l'augmentation de la complexité de leurs tâches, la judiciarisation et la centralisation
des compétences. Ces entités deviennent alors de simples organes d'exécution des
décisions prises par la Confédération et les cantons. Avec ce nouveau droit, elles
pourraient ainsi renforcer leur position au niveau national. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.09.2017
DIANE PORCELLANA

Landesverteidigung
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Ausrüstung und Beschaffung

La grande chambre a décidé de ne pas donner suite à deux initiatives parlementaires
concernant l'acquisition d'armement. La première, émanant du député Hubacher (ps,
BS), entendait soumettre au référendum facultatif toutes les décisions du parlement en
matière d'achat de matériel de guerre, de constructions militaires ou de places
d'armes. La seconde, du conseiller national Rechsteiner (ps, SG) (Iv.pa. 90.234),
prévoyait un moratoire de cinq ans sur les mêmes sujets. L'opinion majoritaire, lors des
débats, fut, concernant le premier texte, que le peuple avait déjà refusé une initiative
populaire de même teneur en 1987, qu'il était illogique de n'astreindre qu'un seul
secteur des dépenses fédérales au référendum, que la part des dépenses militaires
dans le budget de la Confédération ne cessait de diminuer et que la cohérence globale
de l'armée serait menacée. Pour le second texte, il fut particulièrement argué qu'une
telle mesure porterait atteinte au concept Armée 95 et que l'armée devait pouvoir être
constamment modernisée et adaptée aux circonstances afin de garantir son
efficacité. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.12.1991
SERGE TERRIBILINI

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

Mit dem Inkrafttreten des neuen Spielbankengesetzes mussten die Casinos Herisau (AR)
und Mendrisio (TI) ihre Tore schliessen. Da sie beim Erlass des Moratoriums 1996 noch
nicht im Besitz einer vom Bund genehmigten kantonalen Bewilligung gewesen waren,
konnten sie nicht von der Übergangsregelung für den Erhalt einer provisorischen B-
Konzession profitieren. Dies wurde besonders im Fall Mendrisio nicht nur von den
Direktinteressierten, sondern auch von vielen nationalen Parlamentariern als ungerecht
empfunden, da dieses Gesuch mehrere Monate vor dem Moratorium beim Bund
eingereicht, aber – im Gegensatz zu gleichzeitig eingereichten anderen Gesuchen –
nicht entschieden worden war. Nachdem der Bundesrat einem Ersuchen der GPK des
Nationalrats nicht entsprochen hatte, wegen dieser von der GPK der Bundesverwaltung
angelasteten Verzögerung auch Mendrisio eine provisorische Konzession zu erteilen,
reichte Nationalrat Stamm (fdp, AG) eine von 100 Abgeordneten unterzeichnete
parlamentarische Initiative (00.423) ein. Diese wollte Mendrisio und Herisau mit einer
Teilrevision des Spielbankengesetzes zu einer Gleichbehandlung mit den anderen
provisorisch konzessionierten Casinos verhelfen. Eine derartige auf den Vollzug eines
Einzelfalls beschränkte Gesetzesrevision ging der Rechtskommission des Nationalrats
jedoch zu weit. Ihr Antrag, der Initiative keine Folge zu geben, setzte sich knapp durch.
Mehr Glück hatte eine analoge parlamentarische Initiative Lombardi (cvp, TI) in der
kleinen Kammer. Namentlich mit dem Argument, damit einen Grund für eine vertiefte
Abklärung des kritisierten Verwaltungshandelns zu haben, beantragte die
Rechtskommission erfolgreich, der Initiative Folge zu geben. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.12.2000
HANS HIRTER

Der Nationalrat gab einer parlamentarischen Initiative Cina (cvp, VS) Folge, welche ein
schweizerisches Rahmengesetz für kommerziell angebotene Risikoaktivitäten im
Outdoorbereich sowie das Bergführerwesen verlangt. Namentlich Unfälle bei
gewerbsmässig durchgeführten Flussfahrten (River-Rafting) und Schluchtbegehungen
(Canyoning) hatten das Bedürfnis nach einer einheitlichen Regelung geweckt.
Wichtigstes Element des neuen Gesetzes sollen klare Anforderungen an den
Ausbildungsstand der Führer sein. Dieser neue eidgenössische Standard ist nach
Ansicht des Initianten auch deshalb wichtig, weil mit der Einführung der
Personenfreizügigkeit jede Person mit einem von der EU anerkannten Führerausweis
derartige Aktivitäten in der Schweiz wird anbieten können. Der Antrag der
vorberatenden Nationalratskommission, auf ein Rahmengesetz zu verzichten und vom
Bund aus nur die Bemühungen der Branchenverbände um einheitliche
Sicherheitsbestimmungen zu koordinieren und zu unterstützen, fand im Plenum keine
Mehrheit. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.09.2001
HANS HIRTER
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Da der Ständerat im Vorjahr einer entsprechenden parlamentarischen Initiative
Lombardi (cvp, TI) Folge gegeben hatte, musste seine Kommission eine Gesetzesvorlage
ausarbeiten, welche den beiden Spielkasinos Herisau (AR) und Mendrisio (TI) die
provisorische Wiederaufnahme des vom Bundesrat untersagten Betriebs bis zum
Entscheid über die definitive Konzessionserteilung ermöglicht hätte. Der Ständerat
hiess dieses Ausnahmegesetz gut, der Nationalrat trat aber auf Antrag seiner
Rechtskommission nicht darauf ein. Nachdem der Bundesrat seinen Entscheid über die
Konzessionen gefällt hatte (Mendrisio erhielt eine Kursaalbewilligung), schloss sich der
Ständerat dem Nichteintretensentscheid der grossen Kammer an. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.12.2001
HANS HIRTER

Die WAK des Ständerats beantragte mit einer parlamentarischen Initiative, den Ende
2003 auslaufenden reduzierten Sondersatz der Mehrwertsteuer für
Beherbergungsleistungen von 3,6% (statt 7,6%) um weitere drei Jahre zu verlängern. In
ihrer Begründung hielt die WAK unter anderem fest, dass erstens rund 60% der
Leistungen dieser Branche an im Ausland ansässige Personen verkauft (also eigentlich
exportiert) werden, dass zweitens die 1996 erfolgte Einführung des reduzierten Satzes
die Nachfrage belebt habe und dass drittens auch eine Mehrheit der EU-Staaten
Sondersteuersätze für den Tourismus kennen würden. Der Bundesrat sprach sich in
seiner Stellungnahme grundsätzlich gegen diesen Sondersatz aus, der als unspezifische
Massnahme auch einer Politik der gezielten Branchenförderung widerspreche. Das
Argument der internationalen Wettbewerbsfähigkeit liess er nicht gelten, da der
schweizerische Normalsteuersatz immer noch günstiger sei als die meisten der
reduzierten Sätze in den EU-Staaten. Trotz dieser Einwände erklärte er sich mit einer –
seiner Ansicht nach allerdings definitiv letzten – Verlängerung bis Ende 2006 als
Übergangsmassnahme einverstanden. Der Ständerat hiess die Verlängerung des
Sondersteuersatzes ohne Gegenstimme gut. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.09.2002
HANS HIRTER

Gegen den Widerstand der SP und der Grünen bestätigte der Nationalrat den Beschluss
des Ständerats, den Ende 2003 auslaufenden reduzierten Sondersatz der
Mehrwertsteuer für Beherbergungsleistungen von 3,6% (statt 7,6%) um weitere drei
Jahre zu verlängern. Im Rahmen der Sparmassnahmen hatte das Bundesamt für Statistik
geplant, auf die Beherbergungsstatistik zu verzichten, und damit rund 2 Mio Fr.
einzusparen. Die Branche wehrte sich gegen die für ihr Marketing wichtige
Vollerhebung, und der Ständerat verabschiedete eine Empfehlung Hess (fdp, OW;
03.3347), auf diese nicht zu verzichten. 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.06.2003
HANS HIRTER

Die WAK des Ständerates beschloss im Frühjahr, eine parlamentarische Initiative für
eine Verlängerung des ermässigten Sondersatzes der MWST von 3,6% für
Übernachtungen in Hotels auszuarbeiten. Die WAK des Nationalrats erklärte sich mit
dieser neuerlichen Verlängerung der Reduktion bis Ende 2010 einverstanden. Der
Bundesrat bekämpfte diesen Vorschlag im Gegensatz zum letzten Mal, als das Parlament
eine Verlängerung beschlossen hatte, nicht mehr. Da er eine umfassende
Neukonzeption der Mehrwertsteuer mit einem einheitlichen Satz anstrebe, verzichte er
darauf, die Verlängerung der Gültigkeit einzelner Sondersätze zu bekämpfen. Diese
Ausnahmen würden dann, so seine Hoffnung, der Reform ohnehin zum Opfer fallen.
Gegen den Widerstand der SP und der GP im Nationalrat stimmte das Parlament der
Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Sondersatzes für die Hotellerie zu. 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2005
HANS HIRTER

Bei einigen der im alpinen Tourismusgebiet konzessionierten Spielbanken entsprachen
die Umsätze und Gewinne bei weitem nicht den Erwartungen. Diejenigen von Arosa (GR)
und Zermatt (VS) hatten ihren Betrieb mangels ausreichender Rendite bereits 2003
eingestellt; diejenigen in Davos und St. Moritz (beide GR) kämpfen bis heute mit grossen
wirtschaftlichen Problemen. Andere wie Crans-Montana (VS) und Interlaken (BE)
erwirtschafteten hingegen von Anfang an Gewinne. Zwei Parlamentarier aus
Graubünden verlangten jetzt mit parlamentarischen Initiativen eine Lockerung der
Konzessionsbestimmungen. Diese sehen heute vor, dass der an den Bund abzuliefernde
Abgabesatz während einer Startphase von vier Jahren auf bis zu 20% reduziert werden
kann. Ständerat Brändli (svp) forderte in seiner Initiative, dass diese Erleichterung für
sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befindende Spielbanken nicht nur für die
Startphase, sondern unbeschränkt gelten soll. Nationalrat Bezzola (fdp; 05.424) ging
etwas weniger weit und verlangte, diese Startphase auf acht Jahre zu verlängern.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.09.2006
HANS HIRTER
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Nachdem die Rechtskommissionen beider Räte diesen Initiativen Folge gegeben hatten,
arbeitete diejenige des Ständerats eine Vorlage aus. Diese sieht eine Verlängerung der
Startphase auf sieben Jahre vor. Der Bundesrat sprach sich gegen diesen Antrag aus, da
damit die Gleichbehandlung der Casinos verletzt würde. Es sei zudem grundsätzlich
nicht Aufgabe des Bundes, die beiden privaten Aktiengesellschaften der Kasinos Davos
und St. Moritz mit zusätzlichen Steuerermässigungen zu fördern. Dies gelte umso mehr,
als die Existenz dieser Spielbanken entgegen den Erwartungen offenbar keine positiven
Auswirkungen auf den Tourismus in den beiden Regionen gehabt hätten. 25

Der Nationalrat war im Jahr 2001, nach einem Unfall mit mehreren Todesopfern, der
Ansicht gewesen, das immer breitere Angebot von risikoreichen
Freizeitbeschäftigungen wie Bergsteigen, Riverrafting, Canyoning etc. durch
kommerzielle Anbieter erfordere einen nationalen rechtlichen Rahmen. Er hatte
deshalb einer parlamentarischen Initiative Cina (cvp, VS) Folge gegeben und seine
Rechtskommission mit der Ausarbeitung eines entsprechenden Gesetzes beauftragt.
Diese schlug nun vor, für Bergführer und Skilehrer für Abfahrten ausserhalb markierter
Pisten sowie für gewerbsmässige Anbieter der genannten übrigen Aktivitäten
Sorgfaltspflichten aufzustellen, die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen
vorzuschreiben und zudem eine Bewilligungspflicht einzuführen. Letztere soll
insbesondere vom Nachweis einer Haftpflichtversicherung, sowie, für Bergführer und
Skilehrer, dem Bestehen einer Fachprüfung abhängig sein. Die Vernehmlassung ergab
ein sehr gemischtes Resultat da sich fast die Hälfte der Kantone gegen die
Notwendigkeit einer Regelung auf Bundesebene aussprach. Materiell wurden die
Bewilligungspflicht und vor allem das Haftpflichtversicherungsobligatorium von vielen
Kantonen und von den Anbietern abgelehnt. Diese Kritik führte dazu, dass sich die
Kommission nur mit sehr knapper Mehrheit hinter das neue Gesetz stellte. Der
Bundesrat sprach sich gegen das neue Gesetz aus. Da die vom Gesetz betroffenen
Aktivitäten fast ausschliesslich in den Gebirgskantonen stattfinden würden, sei es
seiner Meinung nach an diesen, die erforderlichen Gesetze zu schaffen. Dass sie dazu
gewillt seien, habe beispielsweise der Kanton Wallis, der im Berichtsjahr als erster
Kanton ein Gesetz über Risikosportarten beschlossen hat, bereits bewiesen. Diese
negative Stellungnahme der Regierung vermochte die Mehrheitsverhältnisse in der
Rechtskommission umzukehren. Sie empfahl nun ebenfalls, die Sache nicht weiter zu
verfolgen und die parlamentarische Initiative Cina abzuschreiben. Im Nationalrat
stellten sich die CVP, die SP, die Grünen und eine Minderheit der FDP gegen die
Rechtskommission und hinter die Idee eines einheitlichen, landesweit geltenden
Gesetzes. Sie vermochten sich relativ klar, mit 98 zu 75 Stimmen, durchzusetzen. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.07.2007
HANS HIRTER

Mit dem Ziel, verschiedene für den Tourismus wichtige Gesetzesbestimmungen über
die Förderung, Ausbildung, Zusammenarbeit und Statistik in einem Rahmengesetz über
den Tourismus zusammenzufassen, hatten Nationalrat Vollmer (sp, BE; 06.449) und
Ständerat Maissen (cvp, GR) im Vorjahr je eine parlamentarische Initiative eingereicht.
Die WAK beider Räte sahen in diesem Projekt wenig Sinn; insbesondere wäre dieses
Gesetz ihrer Meinung nach auch nicht geeignet, die Stellung der Tourismusbranche zu
verbessern. Die beiden Ratskammern folgten dieser Ansicht und gaben den Initiativen
mit 21 zu 14 (Maissen) resp. 88 zu 48 (Vollmer) Stimmen keine Folge. 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.09.2007
HANS HIRTER

2007 hatte es der Nationalrat abgelehnt, auf ein nationales Gesetz über gefährliche
Freizeitbetätigungen wie Bergsteigen, Skitouren, Riverrafting etc. zu verzichten und die
Regelung der Zulassung und der Sicherheitsvorschriften für gewerbsmässige Anbieter
den Kantonen zu überlassen. Diesen Verzicht hatten damals der Bundesrat und die
Rechtskommission des Nationalrats, welche mit der Umsetzung einer 2001
angenommenen parlamentarischen Initiative Cina (cvp, VS) befasst war, beantragt. Die
Rechtskommission präsentierte nun nochmals eine Vorlage, die weitgehend mit der
ersten Version übereinstimmte. Angesichts der existierenden kantonalen Vorschriften
und der Selbstregulierung der Anbieter empfahl sie aber wieder, auf ein nationales
Gesetz zu verzichten und die Initiative abzuschreiben. Eine aus Abgeordneten sowohl
bürgerlicher als auch linker Parteien gebildete Kommissionsminderheit beantragte
aber, der Initiative Folge zu geben und dem neuen Gesetz zuzustimmen. Diese national
einheitlichen Vorschriften über die Bewilligung kommerzieller Angebote entsprächen
einem Bedürfnis und würden auch vom Schweizerischen Bergführerverband
befürwortet. Verzichte man darauf, könnten Anbieter aus Kantonen ohne Regelungen
oder aus dem Ausland Schlupflöcher ausnützen. Das Plenum liess sich davon

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.09.2009
HANS HIRTER
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überzeugen und gab der Initiative mit 95 zu 74 Stimmen Folge. Es stimmte
anschliessend auch dem neuen „Bundesgesetz über das Bergführerwesen und
Anbietern weiterer Risikoaktivitäten“ zu. Mit 83 zu 82 Stimmen fiel das Ergebnis
allerdings äusserst knapp aus. Während die CVP klar dafür und die GP klar dagegen
votierten, waren FDP, SP und SVP gespalten. Bei den beiden ersten Fraktionen überwog
die Zustimmung, bei der SVP die Ablehnung (Schlussabstimmung 2010) 28

Wettbewerb

Nachdem die beiden Gewerkschaftsdachverbände SGB und Travail.Suisse zu
Jahresbeginn das Referendum gegen eine Revision des Arbeitsgesetzes im
Zusammenhang mit der Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten in den Bahnhof- und
Flughafenarealen eingereicht hatten, stimmte das Volk im Herbst darüber ab. Inhaltlich
ging es darum, in grossen Zentren des öffentlichen Verkehrs (d.h. in etwa 25 Bahnhöfen
und den Flughäfen) die Beschäftigung von Verkaufspersonal an Sonntagen und am
Abend ohne Sonderbewilligung und ohne Limitierung des Warenangebots auf
Reisebedarf zu erlauben. Die Gegner der Vorlage, neben den Gewerkschaften die SP,
die GP, die EVP, die PdA und die EDU sowie die Organisationen der protestantischen
und der katholischen Kirchen, sahen in dieser Liberalisierung nur einen ersten Schritt
zu einer generellen Aufhebung des Sonntagsarbeitsverbots. Sie massen deshalb der
Gesetzesrevision, von der direkt lediglich rund 2500 Beschäftigte in den grossen
Bahnhöfen und Flughäfen betroffen waren, einen grossen symbolischen Wert zu.
Opposition meldete auch der Schweizer Detaillistenverband, in welchem die kleinen
Verkaufsgeschäfte zusammengeschlossen sind, an. Er befürchtete Konkurrenznachteile,
weil sich seine Mitglieder in der Regel die teuren Mieten in den Bahnhöfen nicht leisten
und deshalb von den liberaleren Öffnungszeiten nicht profitieren können.

Für die Arbeitsgesetzrevision traten die SVP, die FDP, die CVP und die Liberalen sowie
Economiesuisse und der Gewerbeverband ein. Am meisten erstaunte die sehr deutlich
(mit 122:9 Stimmen) beschlossene Ja-Parole der traditionell der katholischen Kirche
nahe stehenden CVP; lediglich fünf ihrer Kantonalparteien entschieden sich für ein
Nein (LU, OW, SZ, TI, VS) und eine gab die Stimme frei (BL). Dass sich die Leitung der SBB
ebenfalls für die Gesetzesrevision einsetzte, da sie mit der Vermietung dieser Läden
beträchtliche Einnahmen erzielt, verärgerte die Gewerkschaften. Die Befürworter
argumentierten, die dank einer bis zur Volksabstimmung geltenden Sonderbewilligung
des Bundesrats zugelassenen liberalisierten Öffnungszeiten entsprächen offensichtlich
einem Bedürfnis der Konsumenten. Zudem wiesen sie darauf hin, dass die Ablehnung
der Vorlage nicht etwa, wie von den Gegnern behauptet, die Beibehaltung des
gegenwärtigen Zustandes, sondern eine Rückkehr zu den früheren restriktiven
Verhältnissen bedeuten würde. Dies hätte die Schliessung von Läden resp. eine massive
Reduktion ihres Sortiments und ihrer Verkaufsfläche und damit auch die Entlassung von
Personal zur Folge.

Das Volk stimmte am 27. November der Arbeitsgesetzrevision und damit der generellen
Öffnung der Läden in grossen Bahnhöfen und Flughäfen an Sonntagen und am Abend
mit einer hauchdünnen Mehrheit von 50,6% zu. Am deutlichsten war die Zustimmung
in den städtischen Zentren der Deutschschweiz, die ländlichen Regionen der
französischsprachigen Schweiz wiesen die höchsten Nein-Anteile auf. Angenommen
wurde die Vorlage allerdings nur in sieben, stark urbanisierten Kantonen (ZH, GE, BS, BL,
BE, AG und ZG). Am meisten Ja-Stimmen gab es im Kanton Zürich (62%), am wenigsten
im Jura mit 21%.

Abstimmung vom 27. November 2005

Beteiligung: 42,3%
Ja: 1 026 833 (50,6%) 
Nein: 1 003 900 (49,4%) 

Parolen:
– Ja: SVP (1*), FDP, CVP (6*), LP, Lega; Economiesuisse, SGV, SBV, Arbeitgeberverband.
– Nein: SP, GP, EVP, SD, EDU; SGB, Travail.Suisse, ev. und kath. Landeskirchen.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Obwohl das Referendum gegen die Arbeitsgesetzrevision von den Gewerkschaften

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.11.2005
HANS HIRTER
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eingereicht und von allen Linksparteien unterstützt worden war, zeigte die Vox-Analyse,
dass beim Entscheid über die Ladenöffnungszeiten am Sonntag nicht der Links-
Rechts-Konflikt dominierte. Im Vordergrund standen vielmehr Werthaltungen wie die
Religiosität, die Einstellung zum Wirtschaftssystem und in geringerem Masse auch zur
Modernisierung der Schweiz. Am grössten war der Verhaltensgegensatz zwischen
intensiv praktizierenden Christen und Personen, die nur selten oder gar nicht an
Gottesdiensten teilnehmen. Da stark religiös geprägte Menschen und auch die Wahrer
von Traditionen sich politisch eher rechts einordnen, spielte die politische
Grundhaltung eine weniger grosse Rolle, als angesichts der Haltung der politischen
Parteien hätte erwartet werden können. Die Parolen der Bundesratsparteien wurden
entsprechend unterschiedlich befolgt. Am treuesten waren die Sympathisanten der
FDP, welche zu 78% ein Ja in die Urne legten. Bei der SP und der SVP war die
Anhängerschaft hälftig gespalten und bei der CVP stimmten zwei von drei
Sympathisanten gegen die Parteiparole. 29

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Fabio Regazzi (cvp, TI) schlug vor, den durch die Corona-Krise gebeutelten Schweizer
Tourismus zu unterstützen, indem in der Schweiz wohnhafte Steuerzahlerinnen und
Steuerzahler die Kosten von Übernachtungen in Schweizer Hotels und anderen
Beherbergungseinrichtungen zeitlich begrenzt von den Bundes-, Staats- und
Gemeindesteuern abziehen können sollten. Durch die ausbleibenden internationalen
Gäste würden die touristischen Strukturen unter Druck gesetzt, der Ausfall der
ausländischen Gäste müsse daher durch Schweizer Gäste kompensiert werden,
begründete Regazzi seine Initiative. Die Detailbestimmungen wie die Höhe des Betrags
und die Dauer der Abzugsmöglichkeit liess der Initiant offen. 30

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.05.2020
ANJA HEIDELBERGER

Nachdem die WAK-NR im Oktober 2020 eine Anhörung von Vertreterinnen und
Vertretern der Sozialpartner sowie der Wissenschaft zu den wirtschaftlichen Folgen der
Corona-Pandemie durchgeführt hatte, zog Fabio Regazzi (cvp, TI) seine
parlamentarische Initiative zum Abzug der Kosten von Übernachtungen in Schweizer
Hotels von den Bundes-, Staats- und Gemeindesteuern kommentarlos zurück. 31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.10.2020
ANJA HEIDELBERGER

Indirekte Steuern

Nachdem die SP und die Gewerkschaften gegen den 1991 vom Parlament beschlossenen
Abbau der Stempelsteuer auf Finanzmarktgeschäften ein Referendum eingereicht
hatten, kam die Vorlage am 27. September zur Abstimmung.

Die Argumente für und gegen die Änderung des Stempelsteuergesetzes unterschieden
sich kaum von jenen, welche schon 1991 im Rahmen der Revision der
Bundesfinanzordnung, in welche die Änderung des Stempelsteuergesetzes integriert
war, vorgebracht worden waren. Mit einem klaren Mehr von 61,5% wurde die Vorlage
vom Volk angenommen; die höchsten Ja-Anteile mit 68 bis 71% verzeichneten die
Finanzzentren Genf, Zürich und Zug, den geringsten Anteil mit 50,8% erzielte der
Kanton Uri. Gemäss der Vox-Analyse waren parteipolitische Merkmale und die Links-
Rechts-Orientierung besonders relevant für das Stimmverhalten. Unter den
bürgerlichen Parteien konnte die FDP ihre Anhängerschaft am besten hinter ihre Parole
scharen. Im rot-grünen Lager, welches die eigentliche Gegnerschaft der Vorlage
ausmachte, konnte die SP ihre Anhängerschaft nicht von einem Nein überzeugen: fast
die Hälfte ihrer Sympathisanten stimmte für die Abschaffung der Stempelabgaben;
unter der grünen Wählerschaft waren es mit 42% etwas weniger. Die
soziodemographischen Merkmale wie Alter, Geschlecht, Bildung und Sprachregion
waren kaum relevant für das Stimmverhalten. Bei den Beweggründen wurden von den
Befürwortern die Erhaltung des Finanzplatzes Schweiz, die Verhinderung von
Kapitalabwanderung sowie die Konkurrenzfähigkeit des Bankenwesens genannt. Unter
den Nein-Stirnmenden gaben 42% die prekäre Situation der Bundesfinanzen und die
fehlende Kompensation der Einnahmenausfälle als Hauptgrund für ihre ablehnende
Haltung an. Eine zweite wichtige Gruppe von Gegnern liess vor allem eine grundsätzlich
kritische Haltung gegenüber dem profitorientierten Denken der Banken erkennen.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.09.1992
MATTHIAS RINDERKNECHT
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Abstimmung vom 27. September 1992

Beteiligung: 45,7%
Ja: 1 230 579 (61,5%)
Nein: 771'351 (38,5%)

Parolen:
– Ja: FDP, CVR, SVP, LP, LdU, EVP (1*), AP; SHIV, SGV.
– Nein: SP, GP, PdA, EDU; SGB, CNG.
– Stimmfreigabe: SD
*In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 32

Anfang 2016 gab die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats (WAK-NR)
einer parlamentarischen Initiative de Buman (cvp, FR) Folge, die den bis 31. Dezember
2017 gültigen Sondersatz für Beherbergungsleistungen bei der Mehrwertssteuer
(MWST) dauerhaft im Mehrwertsteuergesetz (MWSTG) verankern will. Ein Teil der 14-
köpfigen Kommissionsmehrheit (8 stimmten gegen die Initiative, 1 Mitglied enthielt sich
seiner Stimme) könne sich, so die WAK-NR, jedoch nur eine Verlängerung der
Gültigkeitsdauer des Sondersatzes vorstellen. 33

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.01.2016
DAVID ZUMBACH

Im August 2016 stimmte die ständerätliche Kommission für Wirtschaft und Abgaben
(WAK-SR) mit 9 zu 1 Stimmen bei 3 Enthaltungen dem Entschluss ihrer
Schwesterkommission zu, einer parlamentarischen Initiative de Buman (cvp, FR) Folge
zu geben. Anders als vom Initiant gefordert, unterstützte die Mehrheit der
Kommissionsmitglieder jedoch keine dauerhafte Verankerung des MWST-Steuersatzes
für Beherbungsleistungen, sondern lediglich eine Verlängerung. Die Kommission für
Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats (WAK-NR) hat nun zwei Jahre Zeit, einen
Gesetzesentwurfs auszuarbeiten. Da der aktuell gültige Sondersatz aber bereits Ende
2017 ausläuft, dürfte sie noch vor Jahresende einen Erlassentwurf präsentieren. 34

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.08.2016
DAVID ZUMBACH

Ende Oktober 2016 teilte die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats
(WAK-NR) mit, dass man einen Erlassentwurf zur dauerhaften Verankerung des
Mehrwertsteuersatzes für Beherbergungsleistungen (Sondersatz) ausgearbeitet habe.
Zur dauerhaften Sicherung der Arbeitsplätze in der Tourismusbranche müsse der
Sondersatz, so die WAK-NR weiter, nach fünf Verlängerungen nun unbefristet im Gesetz
verankert werden. Der Entwurf geht auf eine parlamentarische Initiative de Buman (cvp,
FR) zurück, die ebendies gefordert hatte. Die Publikation des Erlassentwurfs wie auch
die Eröffnung der Vernehmlassung sind auf anfangs November 2016 geplant. 35

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.10.2016
DAVID ZUMBACH

Zwischen November 2016 und Februar 2017 fand die Vernehmlassung zum von der
WAK-NR ausgearbeiteten Gesetzesentwurf über die Verankerung des
Mehrwertsteuersatzes für Beherbergungsleistungen (Sondersatz) statt. Daran
beteiligten sich alle 26 Kantone, die sechs grössten nationalen Parteien, 13 eingeladene
und 44 weitere – hauptsächlich aus der Tourismusbranche stammende – Verbände,
Organisationen und Unternehmen. Kaum bestritten war die Fortführung des
Sondersatzes, lediglich die FDP, GLP und Suissetec argumentierten, dass dieser die
strukturellen Probleme der Beherbergungsbranche nicht nachhaltig zu lösen vermöge
und deshalb aufzugeben sei. Die Mehrheit der Teilnehmenden befürwortete hingegen
eine dauerhafte Verankerung des Sondersatzes, um nach fünfmaliger Verlängerung
Planungssicherheit für die Tourismusbranche zu schaffen. Diese könne die durch eine
Aufgabe des Sondersatzes entstehende Mehrbelastung von CHF 200 Mio. aufgrund des
schnellen Strukturwandels und des starken Frankens nicht tragen. Eine starke
Minderheit plädierte hingegen lediglich für eine weitere Verlängerung des
Sondersatzes, damit diese Privilegierung einer Branche auch in Zukunft auf ihre
Notwendigkeit hin überprüft werden könne. Zur Sprache kam auch die Einführung eines
Einheitssatzmodells, das den Aufwand der Unternehmen reduzieren würde. Auch die
FK-NR beantragte in ihrem Mitbericht an die WAK-NR deutlich eine Fortführung des
Mehrwertsteuer-Sondersatzes für Beherbergungsleistungen und sprach sich mit 13 zu 11
Stimmen knapp für eine dauerhafte Verankerung aus, da diese zielführender sei als die
periodischen Diskussionen über eine Weiterführung. Dennoch entschied sich die WAK-

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.11.2016
ANJA HEIDELBERGER
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NR, in ihrem Bericht an den Nationalrat vom 14. März 2017 den Räten – als Kompromiss
zwischen einer unbefristeten und einer auf drei Jahre befristeten Festlegung – eine bis
Ende 2027 befristete Verlängerung vorzuschlagen. In ihrer Beratung vom 25. April 2017
sprach sich auch die WAK-SR nach Anhörung von Dominique de Buman (cvp, FR) für
diesen Vorschlag aus. 36

In der Sondersession 2017 behandelte der Nationalrat den Vorschlag der WAK-NR
bezüglich des Mehrwertsteuersondersatzes für Beherbergungsleistungen. Bereits bei
den Wortmeldungen der Fraktionen zeigte sich, dass die grosse Kammer bezüglich
einer Verankerung, respektive Verlängerung des Sondersatzes gespalten war. Die CVP-,
BDP- und SVP-Vertreterinnen und Vertreter sprachen sich für eine dauerhafte
Verankerung, respektive für eine möglichst langfristige Festlegung aus. Sie alle wiesen
auf die schwierige Situation der Tourismusbranche und des Gastgewerbes hin, Duri
Campell (bdp, GR) sah entsprechend in der dauerhaften Verankerung des Sondersatzes
eine Möglichkeit zur Stärkung des „Vertrauen[s] unserer Gastronomen, unserer
Hoteliers". Die Parlamentsmitglieder der Grünen, FDP und SP wollten die Vorlage
jedoch nur unterstützen, solange der Sondersatz nur befristet verlängert wird, und die
Grünliberalen sprachen sich allgemein gegen den Sondersatz aus. Gegen die
Empfehlung der WAK-NR entschied sich der Nationalrat bei der Abstimmung knapp mit
92 zu 89 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) für eine dauerhafte Verankerung des
Sondersatzes im Gesetz. Dabei zeigten sich vor allem die Fraktionen der Befürworter
deutlich gespalten. Bei der Gesamtabstimmung liessen sich dann jedoch einige FDP-
und SVP-Nationalrätinnen und Nationalräte zugunsten der dauerhaften Verankerung
umstimmen und verschafften so der Vorlage mit 114 zu 62 Stimmen (bei 10
Enthaltungen) noch eine komfortablere Mehrheit. 37

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.05.2017
ANJA HEIDELBERGER

Die WAK-SR hatte noch vor dem Entscheid des Nationalrats zugunsten einer
unbefristeten Festlegung des Mehrwertsteuersondersatzes für
Beherbergungsleistungen beschlossen, sich in Übereinstimmung mit der WAK-NR für
eine zeitlich auf zehn Jahre begrenzte Festsetzung des Sondersatzes auszusprechen.
Kommissionssprecher Schmid (fdp, GR) erläuterte in der ständerätlichen Beratung die
turbulente bisherige Geschichte des Sondersatzes und erklärte, dass der Bundesrat
2003 bereits einmal versucht hatte, den Sondersatz fürs Gastgewerbe aufzuheben. Der
Entschluss des Parlaments, diesen erneut zu verlängern, sei jedoch anschliessend
durch das Volk bestätigt worden, was ihm eine besondere Legitimation verleihe. Wie
bereits bei der Diskussion im Nationalrat wurde der Kompromissvorschlag auch im
Ständerat von beiden Seiten angegriffen: Eine Minderheit Caroni (fdp, AR) beantragte
die Aufhebung des Sondersatzes, während ein Antrag Engler (cvp, GR) die Zustimmung
zum nationalrätlichen Beschluss und somit zu einer unbeschränkten Festlegung des
Sondersatzes forderte. Der Ständerat entschied sich aber dafür, dem
Kompromissvorschlag der beiden WAK zuzustimmen, und lehnte die Aufhebung des
Sondersatzes mit 36 zu 8 Stimmen (keine Enthaltungen) und seine dauerhafte
Verankerung mit 32 zu 12 Stimmen (keine Enthaltungen) ab. 
Einen Tag später, die WAK-NR hatte in der Zwischenzeit Zustimmung zum Beschluss des
Ständerats empfohlen, stimmte auch der Nationalrat der zehnjährigen Verlängerung des
Mehrwertsteuersondersatzes für Beherbergungsleistungen zu. Zuvor hatte eine
Minderheit de Buman (cvp, FR) ihren Antrag auf Festhalten am nationalrätlichen
Entscheid zurückgezogen. 38

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.05.2017
ANJA HEIDELBERGER

Im Anschluss an das Differenzbereinigungsverfahren wies die Redaktionskommission –
deren Auftrag darin besteht, Vorlagen auf materielle Lücken, Unklarheiten oder
Widersprüche hin zu überprüfen – auf ein Problem bezüglich der Formulierung des
Gesetzestextes zum Mehrwertsteuersondersatz für Beherbergungsleistungen hin. So
bestand gemäss Roberto Zanetti (sp, SO) der Beherbergungssondersatz bisher aus 3.6
Prozent Basissondersatz und 0.2 Prozent IV-Zusatzfinanzierung. Während die IV-
Zusatzfinanzierung Ende 2017 ausläuft, wurde der Basissondersatz ab 1. Januar 2018 um
je 0,1 Prozentpunkt im Rahmen der FABI-Abstimmung und im Rahmen der
Altersvorsorge 2020 erhöht. Da diese Anteile entweder schon durch eine
Volksabstimmung bestätigt worden sind (FABI) oder im Rahmen eines anderen Gesetzes
dem Volk vorgelegt werden (Altersvorsorge 2020), unterstehen sie nicht mehr dem
Referendum. Entsprechend sollte der Beherbergungssondersatz gemäss
Redaktionskommission neu mit 3.6 Prozent angegeben und die beiden Erhöhungen
separat aufgeführt werden. Dadurch könne der Basissondersatz von 3.6 Prozent, nicht

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.06.2017
ANJA HEIDELBERGER
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aber erneut die beiden Erhöhungen, dem Referendum unterstellt werden. Dies ändere
materiell nichts, vereinfache aber auch das Vorgehen für den Fall, dass die
Altersvorsorge 2020 abgelehnt würde. Dieser Änderung pflichteten beide Räte
stillschweigend bei und nahmen anschliessend auch die Schlussabstimmung einstimmig
mit 39 Stimmen und 5 Enthaltungen (Ständerat) respektive mit 180 zu 12 Stimmen bei 4
Enthaltungen (Nationalrat) an. 39

Finanz- und Ausgabenordnung

Mit 90:75 Stimmen gab der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative der SVP-
Fraktion Folge, welche die Einführung des Finanzreferendums auf Bundesebene
verlangt. Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen, die neue einmalige oder neue
wiederkehrende Ausgaben nach sich ziehen, sollen ab einem bestimmten Betrag dem
fakultativen Referendum unterstehen. Gemäss der Mehrheit der vorberatenden SPK
könnten einzelne konkrete Ausgaben für das Volk von grösserem Interesse sein als
abstrakte Gesetze. Analysen auf Gemeinde- und Kantonsebene hätten zudem gezeigt,
dass das Finanzreferendum eine bremsende Wirkung auf die Ausgaben und die
Verschuldung habe. Linke und Teile der CVP lehnten den Vorstoss ab mit dem Hinweis,
dass die Ausgaben zumeist auf Gesetzen beruhen, die bereits dem Referendum
unterstanden. Eine weitere parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion (Pa. Iv.
03.402), welche die Einführung eines Behördenreferendums für Parlamentsbeschlüsse
verlangte, die zu nennenswerten Mehrausgaben führen, wurde verworfen. 40

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.09.2004
MAGDALENA BERNATH

Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

Ende Februar war ein Gesetzesentwurf in die Vernehmlassung geschickt worden,
welcher auf eine parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion aus dem Jahr 2004
zurückgeht, welche das Finanzreferendum auf Bundesebene einführen wollte.
Verpflichtungskredite, welche neue einmalige Ausgaben von mehr als 200 Mio Fr. oder
neue wiederkehrende Ausgaben ab 20 Mio Fr. vorsehen, sollten damit dem fakultativen
Referendum unterstellt werden. Die Initianten hatten sich davon ein grösseres
Interesse des Volkes an Abstimmungen und eine bremsende Wirkung auf die Ausgaben
und die Schulden erhofft. Während sich die Wirtschaftsverbände und die bürgerlichen
Parteien positiv zu der Initiative äusserten, gab es insbesondere von linker Seite und
Teilen der CVP Widerstand. Auch die Konferenz der Finanzdirektoren (FDK) wies auf
kritische Punkte hin, obwohl sich der Vorstand insgesamt für ein Finanzreferendum auf
Bundesebene ausgesprochen hatte. Als entscheidend erachtete diese, dass der Bund
für die Kantone ein verlässlicher Partner bleibe und dass Kredite, die für den Vollzug
der Programmvereinbarungen nötig sind, als gebunden qualifiziert und nicht dem
Finanzreferendum unterstellt werden. Einige Kantone befürchteten zudem rechtliche
Unsicherheiten, da sich auch in der kantonalen Praxis bisweilen Abgrenzungsprobleme
in der Frage ergeben, bei welchen Beschlüssen das Finanzreferendum zur Anwendung
kommen kann. Im Anschluss an die Vernehmlassung und nach der Prüfung
verschiedener Umsetzungsmöglichkeiten der Initiative beschloss die Staatspolitische
Kommission des Nationalrates mit 12 zu 10 Stimmen bei einer Enthaltung, nicht auf die
Vorlage einzutreten und die Initiative dem Rat zur Abschreibung zu beantragen. 41

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.11.2007
LINDA ROHRER

Der Nationalrat schrieb mit 123 zu 60 Stimmen gegen den Widerstand der SVP, welche
den Vorstoss 2003 eingereicht hatte, eine parlamentarische Initiative ab, mit der auf
Bundesebene ein Finanzreferendum verlangt wurde. 2004 hatte der Rat dem Begehren
in einer ersten Phase Folge gegeben. Nach einer breiten Vernehmlassung war die
Kommission in der Zwischenzeit aber zur Einsicht gelangt, dass ein Finanzreferendum
auf Bundesebene umstritten ist und wohl auch nicht zweckmässig wäre. Bundesrat
Merz sprach sich ebenfalls für eine Abschreibung aus, da es zielführendere Instrumente
zur Eindämmung der Bundesausgaben gebe, insbesondere die Schuldenbremse, zudem
würden mit diesem Instrument Ausgaben, die von Bundesrat und Parlament als
dringlich erachtet werden, über Gebühr verzögert. 42

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.03.2008
MARIANNE BENTELI
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Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitszeit

In der Deutschschweiz wurde der Abstimmungskampf wegen der mangelnden
Unterstützung von SP und SGB nur sehr lau geführt, ganz im Gegensatz zur Romandie,
wo die Gegner der Vorlage in den Medien stärker präsent waren. Alle Parteien – mit
Ausnahme von PdA und SD – sowie die Gewerkschaften unterstützten die Vorlage; die
Grünen waren uneins und beschlossen Stimmfreigabe. Am 29. November hiess das Volk
die Gesetzesrevision mit 63,4% Ja-Stimmen gut. Die Romandie zeigte sich dem neuen
Gesetz gegenüber kritischer als die Deutschschweiz, aber längst nicht mehr so negativ
wie 1996. Einzig die Kantone Jura (64,8% Nein-Stimmen), Neuenburg (51,6%) und
Freiburg (50,1%) lehnten ab, während Genf (54,5% Ja-Stimmen), Waadt und Wallis (je
55,9%) zwar unterdurchschnittlich annahmen, ihr deutliche Ablehnung von 1996 aber
doch in eine Zustimmung umwandelten. Der Tessin, der zwei Jahre zuvor noch klar auf
der Seite der Nein-Stimmenden war, hiess das Gesetz im zweiten Anlauf mit 60,3% gut.
Die Deutschschweizer Kantone sagten alle deutlich ja, allerdings mit recht grossen
Unterschieden. Die Ja-Stimmen-Anteile lagen zwischen 58,8% (Thurgau) und 74,1%
(Zürich).

Abstimmung vom 29. November 1998

Beteiligung: 38,1%
Ja: 1'072'978 (63,4%) 
Nein: 620'011 (36,6%) 

Parolen:
– Ja: CSP, CVP, EDU, EVP, FDP, FPS, LdU (1*), SPS (2*), SVP; SAV, SBV, SGB, SGV,
TravailSuisse, VSA
– Nein: KVP, PdA (1*), SD (1*); Frauen macht Politik (FraP)
– Stimmfreigabe: GPS (3*)
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 43

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.11.1998
MARIANNE BENTELI

Elaborée sur la base d’une initiative parlementaire Lüscher (plr, GE), la libéralisation
des heures d’ouverture des magasins de stations-services adoptée par le parlement en
décembre 2012 a été combattue par voie de référendum. Regroupés au sein de
« L’Alliance pour le dimanche », les opposants de la révision de la loi sur le travail
(syndicats, PS, verts, PEV, et plusieurs organisations religieuses dont la Fédération des
Eglises protestantes et la Conférence des évêques suisses) ont déposé plus de 70'000
signatures valides en avril de l’année sous revue. Comme cela fut le cas lors des
délibérations parlementaires, le projet a bénéficié du soutien des autorités fédérales,
des partis de droite (UDC, PLR, PDC, vert’libéraux et PBD) et des associations
d’employeurs et de l’économie (USAP, USAM et economiesuisse). L’analyse des
annonces publicitaires menée par l’Année politique suisse (APS), a démontré que,
durant la campagne, les partisans ont axé leur communication sur les absurdités
bureaucratiques en vigueur. En effet, la loi sur le travail autorisait l’ouverture des
magasins concernés la nuit, mais entre 1h et 5h, ceux-ci n’avaient pas le droit de vendre
des produits qui n’étaient pas immédiatement consommables. Le camp du oui a misé
sur des comparaisons concrètes, par exemple en avançant que les pizzas surgelées,
contrairement aux pizzas cuites, ne pouvaient être vendues de manière continue.
Quant aux adversaires, ils se sont surtout opposés à la journée de travail de 24 heures
et à une dégradation des conditions de travail pour le personnel de vente. Il est à
souligner que la valeur du dimanche a été très nettement reléguée au second plan. Cela
est sans doute attribuable au fait que la campagne des adversaires a été orchestrée par
les syndicats et non par les organisations religieuses. Le 22 septembre, la révision de la
loi sur le travail a été acceptée par 55,8% des votants, confirmant ainsi les résultats des
sondages publiés au cours de la campagne. Au niveau des régions linguistiques,
l’approbation s’est avérée être plus élevée au Tessin (63.6%) qu’en Suisse alémanique
(56.8%) et surtout qu’en Suisse romande (50.9%). De manière générale, les habitants
des communes urbaines et d’agglomérations ont été plus favorables à la libéralisation
que les résidents de communes rurales.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.09.2013
LAURENT BERNHARD
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Votation du 22 septembre 2013

Participation: 45,8% 
Oui: 1'324'530 (55,8%) 
Non: 1'049'502 (44,2%) 

Consignes de vote:
– Oui: UDC, PLR, PDC, PVL, PBD, UPS, eco, USAM, USP
.– Non: PSS, Verts, PEV, PCS, USS, TravS.

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Sport

Gegen den Antrag der vorberatenden Kommission, welche Lösungen auf freiwilliger
Basis bevorzugt hätte, gab der Nationalrat mit 79 zu 66 Stimmen einer
parlamentarischen Initiative Cina (cvp, VS) Folge, die ein Rahmengesetz für
Risikosportaktivitäten verlangt. Der Initiant machte erfolgreich geltend, es brauche
eine gesetzliche Regelung, um die schwarzen Schafe der Branche auszugrenzen. Das
Seco sprach sich in einem Bericht zum Tourismus in der Schweiz ausdrücklich für eine
nationale Regelung aus; der Kanton Bern möchte dagegen auf ein von ihm entwickeltes
freiwilliges Label setzen, das er den Veranstaltern schweizweit anbieten möchte. 44

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.09.2001
MARIANNE BENTELI

Eine parlamentarische Initiative Maspoli (lega, TI) zur finanziellen Unterstützung des
Spitzensports in den Bereichen Fussball, Eishockey und Basketball wurde auf
einhelligen Antrag der Kommission, die wettbewerbsverzerrende Effekte befürchtete,
vom Nationalrat diskussionslos abgelehnt. 45

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.12.2003
MARIANNE BENTELI

Gegen den vehementen Widerstand der Grünen, welche das Ganze als
unverantwortliche Spielerei bezeichneten, nahm der Nationalrat mit 88 zu 75 Stimmen
eine parlamentarische Initiative Giezendanner (svp, AG) für eine Aufhebung des
geltenden Verbots für Autorennen auf Rundstrecken in der Schweiz an. SP- und GP-
Fraktion lehnten geschlossen ab, eine Mehrheit der bürgerlichen Fraktionen sprach
sich dafür aus, insbesondere jene von FDP und SVP, bei denen es jeweils nur zwei
ablehnende Stimmen gab. Fachleute stuften allerdings die Wahrscheinlichkeit, dass
jemals ein Formel-1-Rennen in der Schweiz durchgeführt werden könnte, als äusserst
gering ein. 46

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.09.2004
MARIANNE BENTELI

Mit einer 2004 von der grossen Kammer unterstützten parlamentarischen Initiative
hatte Nationalrat Giezendanner (svp, AG) gegen den geschlossenen Widerstand von GP
und SP die Unterstützung des Plenums für eine Wiedereinführung von Formel-1-
Autorennen in der Schweiz erreicht. Im Berichtsjahr nun ging es um die konkrete
Revision des Strassenverkehrsgesetzes, mit welcher das heute geltende Verbot für
Rundstreckenrennen aufgehoben werden sollte. In seinem Eintretensvotum bedauerte
der Sprecher der Kommission die insgesamt negative Stellungnahme des Bundesrates,
welche gewissermassen die Argumente der früheren Minderheit aufnehme; zudem
fokussiere er auf Formel-1-Rennen, während es in Wirklichkeit um eine mögliche
Zulassung von Rundstreckenrennen im weiteren Sinn gehe. FDP und SVP unterstützten
die Vorlage, SP, GP und EVP votierten ebenso geschlossen dagegen; in der
Gesamtabstimmung wurde sie mit 96 zu 81 Stimmen gutgeheissen. Eine Mehrheit des
Ständerates war dann aber der Ansicht, es handle sich hier um eine vollkommen
unnötige Vorlage, die, wie selbst die Befürworter anerkannten, kaum konkrete
Auswirkungen haben dürfte; das Parlament habe dringendere Probleme zu lösen als die
Gesetzgebung auf allfällig überholte Verbote hin zu durchforsten. Ganz knapp mit 21 zu
20 Stimmen entsorgte die kleine Kammer deshalb den Vorstoss durch Nichteintreten. 47

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.10.2007
MARIANNE BENTELI
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Le Conseil national a adopté par 95 voix contre 69 trois initiatives parlementaires
Wobmann (udc, SO), Wasserfallen (plr, BE) (Iv. Pa. 10.497) et de Buman (pdc, FR) (Iv. Pa.
10.499) modifiant la loi fédérale sur la circulation routière afin de lever l’interdiction
d’effectuer des courses sur circuit avec des véhicules automobiles. La commission a
recommandé d’adopter les motions estimant que la sécurité est désormais assurée
pour des courses publiques, que l’industrie de l’équipement automobile est importante
en Suisse et que ce type d’activité a un fort potentiel économique. Une forte minorité
s’y est opposée estimant que le territoire suisse possède peu de terrains
inconstructibles, que les tests industriels peuvent déjà être pratiqués en Suisse et que
ce type d’activité est une atteinte à l’environnement. Le Conseil des Etats les a toutes
rejetées par 20 voix contre 13 sur recommandation de sa commission et malgré une
proposition de minorité Imoberdorf (pdc, VS). Il avait auparavant rejeté par 23 voix
contre 12 une initiative parlementaire Fournier (pdc, VS) de même teneur. 48

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.09.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER

Mittels parlamentarischer Initiative forderte Silva Semadeni (sp, GR) die Ergänzung des
Artikels 17 des SpoFög durch das fakultative Referendum für die finanzielle
Unterstützung Olympischer Spiele durch den Bund. Damit griff sie die Debatte auf, die
sie zum Projekt Sion 2026 im Nationalrat lanciert hatte. Es solle eine klare Ausgangslage
für künftige Olympische Spiele geschaffen werden, so die Initiantin. Sie zweifle die
nationale Bedeutung Olympischer Spiele nicht an, trotzdem bedürfe es nicht nur der
Zustimmung der betroffenen Gemeinden und Kantone, sondern auch der
Unterstützung der ganzen Schweizer Bevölkerung. Durch das fakultative Referendum
gewännen zudem allfällige, in Zukunft stattfindende umstrittene Olympische Spiele in
der Schweiz an demokratischer Legitimation. 
Ende Juni 2019 befasste sich die WBK-NR mit der parlamentarischen Initiative.
Während die Mehrheit der Kommissionsmitglieder dem Geschäft mit der Begründung
zustimmte, solche kostspieligen Anlässe erforderten die Zustimmung der gesamten
Bevölkerung, unterstützte eine Minderheit den Vorstoss nicht, da die Schweiz durch
diese zusätzliche Hürde und ihre organisatorischen Folgen gegenüber konkurrierenden
Ländern benachteiligt würde. Mit 15 zu 7 Stimmen sprach sich die Kommission für die
parlamentarische Initiative aus. 49

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.06.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

Im Gegensatz zu ihrer Schwesterkommission gab die WBK-SR der parlamentarischen
Initiative Semadeni (sp, GR) zu einem fakultativen Referendum für die finanzielle
Unterstützung Olympischer Spiele durch den Bund mit 9 zu 4 Stimmen keine Folge.
Eine Mehrheit der Kommissionsmitglieder war der Meinung, dass diese Praxis dazu
führen würde, dass bereits während der Sondierungsphase die Details des Projekts
geregelt werden müssten. Ferner würde die Schweiz im Vergleich mit Bewerberstaaten
ohne fakultatives Referendum benachteiligt werden. Eine Kommissionsminderheit
vertrat hingegen die Ansicht, dass die Unterstützung der breiten Bevölkerung, welcher
es sich frühzeitig zu vergewissern gelte, für ein solches Vorhaben erforderlich sei. 50

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.01.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

Sozialversicherungen

Erwerbsersatzordnung (EO)

Noch bevor der Mutterschaftsurlaub im Ständerat behandelt wurde, forderte
Nationalrat Blocher (svp, ZH) seine Partei zum Referendum auf. Dieses wurde im
Sommer von der Delegiertenversammlung fast einstimmig beschlossen. Sukkurs erhielt
die SVP von einigen rechtsfreisinnigen Parlamentariern. Der Arbeitgeberverband, der
1999 noch die Nein-Parole ausgegeben hatte, winkte nun ab; er hatte zwar aus
ordnungspolitischen Gründen keine Freude an der Vorlage, bezeichnete sie aber als das
kleinere Übel als eine Lösung über das OR. Vom Gewerbeverband war ebenfalls keine
Unterstützung für das Referendum zu erwarten, ist doch die neue Lösung, welche vor
allem die KMU entlastet, massgeblich von dessen Direktor eingebracht worden. 51

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.06.2003
MARIANNE BENTELI
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Das von der SVP ergriffene Referendum gegen die Öffnung der Erwerbsersatzordnung
für Frauen bei Mutterschaft, welche für (unselbständig und selbständig) erwerbstätige
Frauen eine Lohnfortzahlung während 14 Wochen von 80% des letzten massgebenden
Lohnes sicherstellt, beschränkt allerdings auf maximal CHF 172 pro Tag, kam trotz
fehlender Unterstützung durch die Wirtschaft mit etwas über 70'000 Unterschriften
zustande. 52

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.02.2004
MARIANNE BENTELI

Krankenversicherung

Nach verschiedenen Verhandlungen mit Bundesrat Berset verzichteten die
Ärzteverbände, der Spitalverband H+ sowie der Verband Patienten.ch auf das im
Vorjahr angekündigte Referendum gegen die Revision des KVG bezüglich der
subsidiären Kompetenz des Bundesrates beim Tarmed und der Übermittlung von
Patientendaten. 53

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.02.2012
FLAVIA CARONI

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Le 12 février 2017, la population votante a accepté à plus de 60% le référendum
obligatoire facilitant la naturalisation pour les étrangers et étrangères de troisième
génération (voir également ici). Le texte soumis au peuple était issu de l'initiative
parlementaire Marra (ps, VD), intitulée «La Suisse doit reconnaître ses enfants». Le
changement partiel de la constitution avait rencontré peu de résistance. Ses
adversaires principaux étaient l'UDC et l'UDF, qui avaient lancé une contre-campagne
mettant en garde contre une «naturalisation de masse», dont l'affiche mettait en scène
des mains aux différentes variantes de peau foncée, se jetant sur des passeports à croix
blanche. Les affiches en faveur de l'arrêté fédéral concernant la naturalisation facilitée
des étrangers de la troisième génération mettaient en scène des portraits de personnes
jeunes, dont le texte soulignaient la composante identitaire suisse, malgré l'origine
étrangère: «Manuel. Schweizer. Punkt». Le mouvement «Opération Libero», qui avait
été créé suite à l'initiative contre l'immigration de masse s'est beaucoup investi dans
cette campagne. 

La question de l'identité est ressorti comme argument principal chez les votant-e-s,
selon l'analyse VOTO. Les coûts administratifs, les règles de procédure ou encore le
fédéralisme n'ont pas joué de rôle, les gens ont voté oui, car ils/elles considèrent les
personnes de troisième génération comme suisses. Dans le camp du non, qui atteignait
79% chez les adhérent-e-s de l'UDC, le rejet est dû principalement à un scepticisme de
principe face aux personnes étrangères.

Votation du 12 février 2017 
Participation: 46.84% 
Oui: 1'499'627 (60.4%) / Cantons: 15 4/2 
Non: 982'844 (39.6%) / Cantons: 5 2/2 

Consignes de vote: 
- Oui: Les Verts, PS, PLR (1)*, PDC (1)*, PBD (1)*, Vert'libéraux, solidaritéS Union des villes
suisses, Union syndicale suisse (USS), Travail.suisse, Commission fédérale des
migrations 
- Non: UDC. UDF (1)*,   
*entre parenthèses: nombre de sections cantonales divergentes 54

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.02.2017
SOPHIE GUIGNARD
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Familienpolitik

Un comité mené principalement par des membres de l'Union démocratique fédérale
ainsi que l'UDC a déposé le lundi 8 avril 2019 un référendum contre la loi résultant
d'une initiative parlementaire Reynard, acceptée en chambres, qui visait à pénaliser les
propos homophobes. Le comité référendaire estime que les discriminations sur les
orientations sexuelles sont un phénomène marginal, et que l'extension de la norme
antiraciste conduirait à des «vagues de plaintes absurdes contre des personnes qui
adoptent une attitude critique à l'égard de l'homosexualité», rapporte un article du
quotidien Le Temps. Le référendum a été nommé «non à la censure», et la liberté
d'expression sert de ressort principal au discours des référendaires. Selon le comité, la
loi contre le racisme existante a déjà été créée pour «faire taire les opposants
politiques». Une banderole appelant à la tolérance, à la diversité des opinions ainsi que
de nombreuses références à la Convention européenne des Droits de l'Homme ont
accompagné la remise des paraphes. Pour rappel, la récolte des signatures avait été
entachée par un scandale, lorsque Mathias Reynard avait dénoncé sur les réseaux
sociaux les pratiques des référendaires. Certains d'entre eux auraient fait croire aux
potentiels signataires que leur texte était une initiative contre l'homophobie. 55

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.04.2019
SOPHIE GUIGNARD

La population suisse a accepté le 9 février 2020 de pénaliser les propos homophobes à
61.3 pourcent des voix. Avec une participation de 41.69 pourcent, le référendum contre
l'initiative parlementaire Reynard n'a pas passé la rampe. L'initiative du socialiste
valaisan bénéficiait d'un large soutien. A l'exception de l'UDC, tous les partis
représentés sous la coupole et leur section jeunes se sont prononcés pour, ainsi que le
jeune parti évangélique et le parti pirate. Dans la société civile, outre les associations
LGBTQIA+, des organisations féministes et de défense des droits humains ont soutenu
la campagne, de même que l'USS et pro familia. Du côté des Eglises, la fédération suisse
des communautés israélites et les Eglises évangéliques réformées ont offert un soutien
remarqué. Les affiches du comité «pour une protection contre les discriminations»
mettaient en scène, sur fond rose pâle, deux cœurs entrelacés à l'abri d'un parapluie.
Ces affiches, portant le slogan «non à la haine» pouvaient être aperçues dans de
nombreux magasins, bars et restaurants les semaines précédant la votation.
Le résultat de la votation n'a pas créé la surprise, l'analyse SRG Trend estimait en
décembre 2019 à 69 pourcent les votant-e-s en faveur de l'objet, une erreur de 8
points de pourcentage par rapport au résultat effectif. Seuls les cantons d'Uri,
Appenzell Rhodes Intérieures et Schwyz se sont opposés à la loi contre les
discriminations. 
L'analyse VOTO révèle que les participant-e-s au sondage ont voté en faveur de l'objet
principalement pour lutter contre les discriminations et protéger les personnes
LGBTQIA+. L'argument brandis par les adversaires de l'initiative, à savoir que
l'élargissement de la norme antiraciste représentait une limitation de la liberté
d'expression n'a convaincu que 10% des enquêté-e-s. Il s'agissait plutôt pour les
adversaires de ne pas ajouter d'interdictions à une loi en vigueur selon elles et eux déjà
suffisante.

Votation du 9 février 2020 
Participation: 41.69% 
Oui: 1'414'160 (63.1%) / Cantons: 20 1/2
Non: 827'235 (36.9%) / Cantons: 2 1/2 

Consignes de vote: 
- Oui: Les Verts, PS, PLR, PDC, Vert'libéraux, Union des villes suisses, Union syndicale
suisse (USS), Eglise évangélique-réformée (EERS), Fédération suisse des communautés
israélites (FSCI)
- Non: UDC. UDF, Association des propriétaires fonciers (HEV), Réseau évangélique
suisse
- Liberté de vote: PEV 56

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.02.2020
SOPHIE GUIGNARD
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Verbände

Verbände

Im Sommer 2016 reichte Regula Rytz (gp, BE) eine parlamentarische Initiative ein, mit
welcher sie das Vereinsrecht so anpassen wollte, dass Verbände mit hohen Umsätzen
und Vermögen, die wirtschaftliche Zwecke verfolgen, nicht mehr als Vereine gelten
können. Rytz zielte mit ihrem Vorstoss insbesondere auf internationale
Sportgrossverbände mit Sitz in der Schweiz ab, wie zum Beispiel die UEFA, das IOC oder
die FIFA. Die FIFA etwa machte gemäss Rytz zwischen 2011 und 2015 einen Umsatz von
CHF 5.718 Mrd., wovon 52 Prozent in die Durchführung der Weltmeisterschaft 2014
investiert wurden, was gemäss der Initiantin als wirtschaftliches Projekt eingestuft
werden solle. Nur 20 Prozent des Umsatzes sei in Entwicklungsprojekte geflossen, was
gemäss Statuten der Hauptzweck der FIFA sei. Diese wirtschaftliche Ausrichtung der
FIFA und anderer Grossverbände verstosse gegen das im ZGB geregelte Vereinsrecht.
Deshalb forderte Rytz, dass grosse Verbände mit hohen Umsätzen und mehrheitlich
wirtschaftlichem Zweck nicht mehr als Vereine gemäss ZGB konstituiert werden dürfen
oder aber dass sie innerhalb des Vereinsrechts einer Spezialgesetzgebung unterstehen
sollten, gemäss der sie höher besteuert werden könnten.

Im Juni 2017 wurde die Initiative von der RK-NR geprüft. Die Kommission empfahl mit 17
zu 6 Stimmen, ihr keine Folge zu geben. Das Hauptproblem von grossen Sportverbänden
sei die Korruption und dagegen sei nicht einfacher vorzugehen, wenn die Rechtsform
der Organisation geändert werde: Die bestehenden Vorschriften betreffend
Buchführung und Rechnungslegung seien für Vereine praktisch die gleichen wie für
Aktiengesellschaften. Stattdessen sollten bereits bestehende Instrumente zur
Korruptionsbekämpfung besser ausgeschöpft werden. Zudem sah die Kommission eine
rechtliche Abgrenzungsschwierigkeit im Begriff «Grossverbände». So würden viele
umsatzstarke Berufsverbände ebenfalls unter die neue Norm fallen, obwohl Rytz'
Initiative nicht auf diese abziele. Daraufhin zog Rytz ihren Vorstoss zurück. 57

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2016
SAMUEL BERNET
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